
 

Ø + 1,55 % KV-Lohn 
 

+ 2,54 % für Niedriglohnbezieher 
 

neuer Mindestlohn € 1.556,82 
 

+ 1,43 % Zulagen und Zuschläge 
 

Überzahlung des Grundlohns  
bleibt aufrecht 
 

Verbesserung bei der Berechnung 
der Jubiläumsgelder 
 

Der neue Kollektivvertrag gilt  
ab 1. Jänner 2017 


